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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  1039/25 

Titel 

      

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 

 

Stellungnahme 

Über die Ergebnisse des Vororttermins gemeinsam mit den Wochenmarkthändler des Domplatzes 

bezüglich der Verbesserung ihrer Parksituation ist zu berichten. 

 

T: 19.05.2025 

V: Beigeordneter für Stadtentwicklung, Kultur und Welterbe 

 

Aktueller Sachstand: 

1.) Parken der Markthändler am Domplatz außerhalb Großveranstaltungen 

 Änderungen im Rahmen der Umwidmung Domplatz zur Fußgängerzone zum 01.02.2025 

 alle Markthändler haben Ausnahmegenehmigungen (durch das Tiefbau- und Verkehrsamt 

ausgestellt, durch die Kulturdirektion ausgegeben) erhalten  

 Be- und Entladezone am Domplatz (ggü Haltstelle Linie 2)  

o Grundsätzlich Halteverbot um Be- und Entladen durch Markthändler zu 

ermöglichen 

o Wahrnehmung häufigen Falschparkens durch Marktbesuchende > Ahndung obliegt 

A32/Stadtordnungsdienst 

 Parken Markthändler während der Marktzeit > an der Dommauer mit ausreichend Fläche 

möglich 

 

2.) Parken der Markthändler am Domplatz bei Großveranstaltungen 

 Befahren des Domplatzes soll aus Sicherheitsgründen (Zufahrtsschutz) grundsätzlich 

nicht mehr möglich sein 

 Genehmigung für Befahren bzw. Zufahrtsschutz obliegt A32/Bürgeramt 

 an einvernehmlicher Lösung wird gearbeitet 

 

 

 
 

 

gez. Bredemeier 
 

07.05.2025 
Unterschrift  Beigeordneter        Datum 
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